
 
 
 
Gebührenordnung zur DTV-Klassifizierung durch die Rheinhessen-Touristik GmbH 
Gültig vom 01.05.2018  
 
Die Rheinhessen-Touristik GmbH führt die Klassifizierung für Privatzimmervermieter und 
Ferienwohnungsanbieter als Lizenzpartner des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) durch. Die 
Prüfkriterien sind einheitlich festgelegt und verbindlich. 
 
Wichtig: Der Vermieter darf seine FeWo/Gästezimmer nur von einer Organisation klassifizieren 
lassen.  
 
Die Kosten 
 

 Lizenzgebühr DTV: 21 Euro zzgl. MwSt. 
Der Deutsche Tourismusverband erhebt eine Lizenzgebühr in Höhe von 24,99 Euro (21 Euro 
zzgl. 3,99 Euro MwSt.) für einen Zeitraum von drei Jahren.  
Die Lizenzgebühr fällt pro FeWo bzw. pro Privatzimmeranbieter an. 

 
Bei Privatzimmern zählen alle Zimmer als ein Objekt. 
Bei Ferienwohnungen zählt jede FeWo als ein Objekt. 
Beispiel:  
Ein Anbieter von 4 FeWos (= 4 Objekte) zahlt 4 x 21 Euro zzgl. MwSt. 
Ein Anbieter von 4 Gästezimmern (= 1 Objekt) zahlt einmalig 21 Euro zzgl. MwSt. 

 
 

 Prüfungsgebühr RHT: 
Erstes Objekt: 75 Euro zzgl. MwSt. 
Alle weiteren Objekte zusammen: 40 Euro zzgl. MwSt.  

 
 Hausschild: 31,93 Euro zzgl. MwSt. (Hausschild ist keine Pflicht) 

 
 
Beispiele: 
1. Klassifizierung von Privatzimmern bis acht Betten oder Klassifizierung einer FeWo:  
 
   (mit Schild) (ohne Schild, bzw. Nachklassifizierung) 
Lizenzgebühr:  21,00 € 21,00 € 
Prüfungsgebühr:  75,00 € 75,00 € 
Schild:  31,93 €     
Gesamt netto:  127,93 € 96,00 € 
Inkl. MwSt.  152,24 € 114,24 € 
 
 
2. Klassifizierung von 4 FeWos (= 4 Objekte) und 3 Privatzimmern (= 1 Objekt) also insgesamt 5 
Objekten: 
 
Lizenzgebühr: 5 x 21,00  105,00 € 
Prüfungsgebühr 1:    75,00 € 
Prüfungsgebühr 2:    40,00 € 
  220,00 € 
Schild    31,93 € 
netto  251,93 € 
inkl. MwSt.  299,80 € 


